
Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Bruno Rossmann, Freundinnen und Freunde zum Bericht des 
Budgetausschusses über die Regierungsvorlage (821 d. 8.) Bundesgesetz, mit dem 
das Bundeshaushaltsgesetz 2013, das Bundeshaftungsobergrenzengesetz, das 
Unternehmensserviceportalgesetz, das Wettbewerbsgesetz, das Freiwilligengesetz, 
das Familienlastenausgleichsgesetz 1967, das Arbeitslosenversicherungsgesetz 
1977, das Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetz, das Allgemeine 
Sozialversicherungsgesetz, das Bauern-Sozialversicherungsgesetz, das 
Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, das Beamten-Kranken- und 
Unfallversicherungsgesetz, das Bundesmuseen-Gesetz 2002, das Gesundheits- und 
Ernährungssicherheitsgesetz, das Lebensmittelsicherheits- und 
Verbraucherschutzgesetz, das Katastrophenfondsgesetz 1996 und das 
Suchtmittelgesetz geändert werden sowie ein Bundesgesetz über die Gewährung 
eines Bundeszuschusses an das Bundesland Salzburg aus Anlass der 200-jährigen 
Zugehörigkeit zu Österreich erlassen wird (Budgetbegleitgesetz 2016) (882 d.S.) 

Antrag 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Die Regierungsvorlage betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 
Bundeshaushaltsgesetz 2013, das Bundeshaftungsobergrenzengesetz, das 
Unternehmensserviceportalgesetz, das Wettbewerbsgesetz, das 
Freiwilligengesetz, das Familienlastenausgleichsgesetz 1967, das 
Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, das Arbeitsmarktpolitik
Finanzierungsgesetz, das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das Bauern
Sozialversicherungsgesetz, das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, das 
Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz, das Bundesmuseen
Gesetz 2002, das Gesundheits- und Ernährungssicherheitsgesetz, das 
Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz, das 
Katastrophenfondsgesetz 1996 und das Suchtmittelgesetz geändert werden 
sowie ein Bundesgesetz über die Gewährung eines Bundeszuschusses an 
das Bundesland Salzburg aus Anlass der 200-jährigen Zugehörigkeit zu 
Österreich erlassen wird (Budgetbegleitgesetz 2016) in der Fassung des 
Berichtes des Budgetausschusses (882 d.B.) wird wie folgt geändert: 

1. In Art. 2 wird folgende Ziffer 5a eingefügt: 

5a. § 47 Abs. 2 lautet: 
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,,(2) Die Bundesministerin für Finanzen oder der Bundesminister für 

Finanzen hat dem Nationalrat jährlich bis zum 31. März den vorläufigen 

Gebarungserfolg des vorangegangenen Finanzjahres zu übermitteln; dieser 

hat den Ergebnis- und den Finanzierungsvoranschlag der Ergebnis- und 

Finanzierungsrechnung in der Gliederung des Bundesvoranschlages 

gegenüberzustellen. Darüber hinaus hat er zu enthalten: 

1. aussagekräftige Erläuterungen je Untergliederung zu Abweichungen 
gegenüber den Voranschlägen der Ergebnis- und Finanzierungsrechnung. 

Dabei sind insbesondere die Gründe für die Abweichung zu benennen 
und zu quantifizieren, wobei auf allfällige Änderungen der ökonomischen 

und sonstigen Rahmenbedingungen Bezug zu nehmen ist. 

2. einen Ausweis der Veränderungen des Rücklagenstands je 
Untergliederung 

3. eine Darstellung der Abweichungen von Werten des jeweils geltenden 

Bundesfinanzrahmengesetzes." 

2. In Art. 2 wird folgende Ziffer 5b eingefügt: 

5b. Nach § 47 Abs. 2 werden folgende Abs. 2a und 2b angefügt 

,,(2a) Zugleich ist jeweils zum Ende des vorangegangenen Finanzjahres in 
aggregierter Form zu berichten über 

1. die im vorangegangenen Finanzjahr vorgenommenen Stundungen, 

Ratenbewilligungen Aussetzungen und Einstellungen der Einziehung bei 
Forderungen des Bundes sowie 

2. Stand und Veränderungen der Rücklagen der Detailbudgets (§§ 55, 56) 
sowie über Stand und Veränderung der Neubewertungsrücklagen 
(§ 91 Abs. 7). 

(2b) Die haushaltsJeitenden Organe haben der Bundesministerin für 
Finanzen oder dem Bundesminister für Finanzen die zur Erstellung dieser 

Berichte erforderlichen Unterlagen und Informationen zeitgerecht zu 
übermitteln; die dabei einzuhaltende Vorgangsweise ist von der 
Bundesministerin für Finanzen oder dem Bundesminister für Finanzen durch 
Richtlinie festzulegen." 
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.. .. 

Begründung 

Durch die in Art. 2 des Budgetbegleitgesetzes 2016 vorgesehene Streichung 

der Erstellung der Voranschlagsvergleichsrechnung zum 30. April durch den 

Rechnungshof (§ 118 BHG 2013) gehen dem Gesetzgeber wichtige, 
aussagekräftige Unterlagen über den Budgetvollzug des vorangegangenen 

Finanzjahres verloren. Dieses "Management-Tool" ist für die Beurteilung des 
Bundesfinanzrahmengesetzes, das bis spätestens 30. April dem Nationalrat 

vorzulegen ist, von großer Bedeutung. Der Bericht des Finanzministers über 

den vorläufigen Gebarungserfolg gemäß § 47 (2) ~HG 2013 kommt nicht an 

die Aussagekraft und Qualität der Voranschlagsvergleichsrechnung des 

Rechnungshofes heran. Eine Ergänzung des § 47 (2) BHG 2013 ist daher 
erforderlich, damit der Nationalrat über die notwendigen Informationen verfügt, 

um budgetpolitische Beschlüsse mit weitreichenden Folgen im jeweiligen 

Bundesfinanzrahmengesetz fassen zu können. 

Eine Verbesserung des Berichts zum vorläufigen Gebarungserfolg .setzt 

aussagekräftige Erläuterungen voraus. Es sind daher je Untergliederung 
bedeutsame Abweichungen von den Voranschlägen der Finanzierungs- und 

Ergebnisrechnung bzw vom Bundesfinanzrahmen quantitativ darzustellen und 
zu begründen. Bei den öffentlichen Abgaben der UG 16 hat die Darstellung 

jedenfalls auf Ebene der Detailbudgets zu erfolgen. Dabei sind insbesondere 
Abweichungen bei den Steuern vom Einkommen und Vermögen sowie 

bedeutsamer Verbrauchs- und Verkehrsteuern darzustellen und zu 
begründen. Abweichungen, die auf Änderungen der wirtschaftlichen sowie 

anderer Rahmenbedingungen zurückzuführen sind, sind in der Begründung 

aller Untergliederungen darzustellen. 

Im Sinne einer ergebnisorientierten Budgetierung hat der Bericht auch 
darzustellen, in welchem Ausmaß bedeutsame Maßnahmen und Programme 

für das Berichtsjahr umgesetzt wurden. 
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• 

An die 
Frau Präsidentin des Nationalrates 
Doris Bures 
Im Hause 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

Ich ziehe hiermit den Abänderungsantrag zum Budgetbegleitgesetz (882 d.B.) betreffend die 
Einfügung der Ziffern Sa und Sb zurück. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Bruno Rossmann 

AA-125 XXV. GP - Abänderungsantrag (gescanntes Original)4 von 4

www.parlament.gv.at




		2015-11-27T14:21:36+0100
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




